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Meldung Herstellung von Hauskanälen  
gem. § 16 Abs. 1 Z. 7 NÖ Bauordnung 2014 

 
Hinweis: Allgemein

                                          Baubehörde 
Rathausplatz 1, 3400 Klosterneuburg 

02243 / 444 – 0 
stadtamt@klosterneuburg.at 

 

Formular 

 

 
                                                                                                                                                                                                

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. 
   Kontaktdaten Bauwerber * 

  Privatperson                         Unternehmen  
Firmenname: * 

Anrede * 
  Frau            Herr            keine Angabe 

Titel 

Vorname: * Nachname: * 

Straße: * Hausnr.: * Stiege: Tür: 

PLZ: * Ort: * 

Telefonnr.: * E-Mail: * 

 
Angaben zur Liegenschaft des Kanaleinbaus * 

Hiermit wird bekanntgegeben, dass der Kanaleinbau auf folgendem Grundstück vollendet wurde. Die 
Überprüfung des Hauskanals erfolgt gemäß § 17 Abs. 4 NÖ Kanalgesetz. 

Katastralgemeinde: * Einlagezahl:  Grundstücksnummer: 

Straße: * Hausnr.: * Stiege: Tür: 

PLZ: * Ort: * 

Kanaleinbau wurde vollendet am: *  

        Einleitung von Regenwässern in die öffentliche Kanalanlage 
     Einleitung von Schmutzwässern in die öffentliche Kanalanlage 

 
Erforderliche Nachweise 

- Kanalplan mit Prüfvermerk der GA IV/5 
- Zustimmungsnachweis des jeweiligen Grundeigentümers, wenn die Kanalanlage über Fremdgrund verläuft 
- Vollmacht bei Vertretung des Bauwerbers 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet die Stadtgemeinde Klosterneuburg generell auf eine 
geschlechtsspezifische Differenzierung. Personenbezogene Ausdrücke umfassen daher jedes Geschlecht 
gleichermaßen. 
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Beilagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Kenntnisnahme* 

 
 
Hinweis: Datenschutz* 

 

 
 
Beilagen 

 Allgemeine Hinweise 
 Informationsblatt Hauskanal 
 Muster Kanalplan  

 

   Hiermit nehme ich die in den beiliegenden Unterlagen angeführten Informationen zur Kenntnis.*                                                                 
        (vgl. „Allgemeine Hinweise“, „Informationsblatt Hauskanal“ und „Muster Kanalplan“) 
  

 Treten Sie mit uns in Kontakt, verarbeiten wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten, wie 
z.B. Ihren Namen, Ihre Anschrift und Kontaktdaten (Telefon, E-Mail), Angaben über Ihr jeweiliges Anliegen 
sowie Korrespondenz und sonstige von Ihnen bekanntgegebene Informationen. Dies jedoch ausschließlich 
zur Erledigung Ihres Anliegens sowie einer dazu notwendigen Kontaktaufnahme. Als betroffene Person 
stehen Ihnen mehrere Rechte, wie etwa das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Diese Rechte 
können Sie direkt bei uns geltend machen. Weiters steht Ihnen das Recht zu, Beschwerde bei der 
österreichischen Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 521 52-0, E-Mail: 
dsb@dsb.gv.at) zu erheben. Nähere und weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie auch der 
Datenschutzerklärung auf unserer Webseite (https://www.klosterneuburg.at) unter der Rubrik 
„Datenschutz“. 

 
 
 

Datum, Unterschrift 



 
 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird generell auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Personenbezo-

gene Ausdrücke umfassen daher jedes Geschlecht gleichermaßen. Die Datenschutzerklärung ist auf der Website zu finden.  
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Information 

 

Gemäß § 45 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014 sind die auf einem Grundstück anfallenden Schmutzwässer, 

wenn eine Anschlussmöglichkeit besteht, grundsätzlich in den öffentlichen Kanal abzuleiten. Im Zeichen 

eines umfassenden Grundwasserschutzes ist die Anschlusspflicht bei Vorliegen einer Anschlussmöglich-

keit unbedingt gegeben. Die früher im § 56 Abs. 2 NÖ Bauordnung 1976 enthaltenen Einschränkungen 

(keine Anschlusspflicht, wenn die Anschlussleitung länger als 50 m oder ein Pumpvorgang erforderlich ist) 

wurden in die NÖ Bauordnung 1996 und 2014 nicht mehr übernommen.  

Durch die Versickerung oder oberflächliche Ableitung von Niederschlagswässern darf weder die Tragfä-

higkeit des Untergrundes noch die Trockenheit von Bauwerken beeinträchtigt werden. Niederschlagswäs-

ser dürfen nicht auf Verkehrsflächen abgeleitet werden. Die Niederschlagswässer sollen in Zukunft ent-

weder versickert oder für Brauchzwecke gesammelt werden. Dies geht aus dem Bericht des Bauausschus-

ses des NÖ Landtages hervor. Daher wird für diese keine Anschlusspflicht vorgeschrieben. Will der Grund-

stückseigentümer Niederschlagswässer in den öffentlichen Kanal einleiten, darf er dies nur mit ausdrück-

licher Zustimmung des Referates Abwasserentsorgung.  

Die Herstellung von Hauskanälen ist gemäß § 16 Abs. 1 Z.7 NÖ Bauordnung 2014 schriftlich der Baube-

hörde zu melden. Die Ableitung oder Versickerung von Niederschlagswässern ohne bauliche Anlagen in 

Ortsgebieten ist gemäß § 15 Abs. Z.2 NÖ Bauordnung 2014 bewilligungspflichtig (im vereinfachten Ver-

fahren). Gemäß § 15 NÖ Kanalgesetz 1977 begeht eine Verwaltungsübertretung, unbeschadet der Best-

immungen des § 10 des NÖ Abgabenbehördenorganisationsgesetzes 2009, LGBI. 3400, wer, auch ohne 

eine Abgabenverkürzung zu bewirken,  

a) entgegen einer bestehenden Verpflichtung zur Ableitung von Abwässern nicht die öffentliche Kanalan-

lage benützt,  

b) ohne Vorliegen einer Verpflichtung oder einer Bewilligung in einen öffentlichen Kanal der Gemeinde 

Abwässer einleitet,  

c) in eine Kanalanlage der Gemeinde Stoffe einbringt, durch die eine Beschädigung der Kanalanlage ein-

tritt oder eintreten könnte,  

d) die im § 13 vorgesehene Veränderungsanzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet,  

e) die gemäß § 17 Abs. 1 in der Entscheidung festgesetzten Fristen bzw. den gemäß Abs. 3 vorgesehenen 

Zeitpunkt zur Herstellung des Anschlusses des Hauskanals an die öffentliche Kanalanlage nicht einhält,  

f) entgegen einer bestehenden Anschlussverpflichtung eine öffentliche Fäkalienabfuhr der Gemeinde 

nicht benützt,  

g) den von der Gemeinde erlassenen Durchführungsbestimmungen zuwider handelt. 
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